
Gerhard Robbers

EKuropa un die Kırchen
Di1e Kirchenerklärung VO Amsterdam

Die politische un! rechtliche ınıgung Europas hat CIHG solche Intensıtät
erreicht da{ß die Europäische Unıion ıhr Verhältnis auch Kırchen un Religion
bestimmen MUuU Von der Wırtschaftsgemeinschaft ZUTFr Rechtsgemeinschaft
gewachsen, berührt die Europäische Unıon Lebensbereiche, die anderen Struk-

EX1ISHEFLEN als der Wıirtschaftsmarkt un:! deren Bedürfnisse andere sınd als
die der Okonomıie DDIie Europäische Unıon erreicht die Dımension des Relig16-
SC Die Europäische Kommıissıon ruft die großen Religionsgemeıinschaften
FEuropa CINCINSAIMMECIN Gesprächen WIC unlaängst Toledo, CULODaL-
sche Rechtsetzung berührt den Schutz relig1öser Fejertage S1IC ertafßt das Arbeits-
recht kırchlichen Eınrichtungen un:! enttaltet ber den Datenschutz Relevanz
für das Seelsorgegeheimnıs, nıcht WCN1SC Entscheidungen des Europäischen
Gerichtshofs betreffen Ordensgemeinschaften, Geıistliche, Religionsfreiheıit un:!
Religionsgemeinschaften Die Kırchen andererseıts haben CS durchaus als ıhre
Aufgabe empfunden das VO Jacques Delors, dem früheren Präsıdenten der
Europäischen Kommıissıon aufgestellte Motto MI1 Leben tüllen, „Europa 3001

Seele gyeben Fur die Kırchen sınd HEUE; wichtige Gesprächspartner gewachsen
die Urgane der Europäischen Union. AIl 1€eSs wirft Juristische Fragen auft ach
Kompetenzen, Rechtsgrundlagen, Reichweite und Grenzen europarechtliıcher
Bestimmungen für die Kırchen.

DIie staatskirchenrechtlichen Systeme der Europäischen Unıiıon

ast alle Mitgliedstaaten der Europäischen Unıion regeln ıhr Verhältnis Kırche
und Religion auf Verfassungsebene die Rechtsquellen der FEuropäi-
schen Union, die Gründungs-, Beıtrıtts- un! die \ 7AD| CEISANSCHCH AÄnderungsver-
Lırage, schweigen dagegen weiıtgehend. Die Verfassung Frankreichs definiert dıie
Republik als laı7zistisch die belgische Verfassung kennt anerkannte Religionsge-
meı1inschaften die dänısche Verfassung postuliert 1Ne Volkskirche, die oriechische
C vorherrschende Religion Italien Deutschland Spanıen un andere besitzen
VO Vertfassungs Systeme der Irennung un Kooperatıon VO Staat un
Kırche LLUTI die Verfassung der Nıederlande beläfßt C5 be1 der FGTHHEN Anerkennung
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der Religionsfreiheıit. Es ware eın Bruch mı1t europäischer Rechtstradıtion, wollte
eıne wichtige Rechtsordnung W1€ dıe der Europäischen Unıion die Kırchen auf
Dauer ı1gnorıeren.

Die Europäische Union tritft dabe] auf eıne orofße Vielfalt staatskirchenrechtli-
cher Systeme. Jeder Miıtgliedstaat kennt se1ın eıgenes Verhältnis den Religions-
gemeınschaftten, bısweilen finden sıch mehrere 1m Grundsätzlichen unterschiedli-
che Systeme 1ın eiınem Staat®?. [)as fortgeltende napoleonische Konkordat begrün-
det 1n den östlichen Departements Frankreichs eın anderes Verhältnis VO Staat
und Kırche, ach dem die Geistlichen unmıttelbar VO Staat bezahlt werden, als
CS ach den la1ı7istischen Vertassungsgrundsätzen der Republik 1m übrıgen Frank-
reich mi1t der strıkten Irennung VO Staat un! Kırche besteht. Das Vereinigte KOö-
nıgreich kennt 1n England die anglıkanısche Staatskırche, in Wales dagegen 1st die
anglıkanısche Kırche entstaatlicht, 1n Schottland o1bt CS die presbyterianısch VC1=

taßte offizielle ırk of Scotland un! die hochkirchliche Episcopal Church ot
Scotland, 1n Nordirland gehört das wıederum anders gepragte Verhältnis der Re-
lıgonsgemeınschaften Z Staat den besonders sensiblen Aspekten 1mM Y1e-
densprozeßß. In Griechenland besitzt der Berg Athos eiıne ausgepragte Sonderstel-
lung.

Diese Vielfalt beruht auftf unterschiedlichen historischen Erfahrungen, un S1e
ehbt AaUs unterschiedlichen soz1alen, kulturellen un:! relıg1ösen Verhältnissen. Die
rechtlich weıtgehende Irennung VO Staat un: Kırche 1mM katholischen Irland be-
oründet 1ne andere Atmosphäre als die französıische Irennung VO Staat un:
Kırche 1n der Laicıte. Das oriechısch-orthodox gepragte Staatskirchentum (511@-
chenlands besitzt andere Implikationen als das Staatskırchentum Finnlands mi1t
der Griechisch-Orthodoxen un:! der Lutherischen Kırche als 7wWwel nebeneinander
bestehenden Staatskirchen. In vielen Aspekten zeıgen sıch Übereinstimmungen
der Kooperationssysteme Belgiens, Portugals, Italıens, Luxemburgs, Deutsch-
lands un: Österreichs, ıIn mındestens ebenso vielen Aspekten weıiıchen s$1e VOIl-

einander 1ab Jle Systeme betfinden sıch 1n ständıger Entwicklung. In den Nıeder-
landen hat die Verfassung VO 1983 eıne grundsätzliıche Irennung gebracht, die
weıtgehende Entstaatlichung der Lutherischen Kırche Schwedens 1St durch Ver-
fassungsaänderung beschlossen. Neue Verhältnisse werden OQBEE dem Beıtrıtt weılte-
L1CT Staaten TAUT: Europäischen Unıion hiınzukommen.

Relig1öse Fragen sınd sensıible Fragen, ıhre Bedeutsamkeit für das Zusammen-
leben der Menschen verkennen ann tatale Folgen haben Man darf nıcht den
Briıten das französıische, den Iren das belgische, den Franzosen das deutsche oder
den Dänen das portugliesische System oktroyıieren, emotional empfindlıch,
hıstorisch heikel sınd diese Zusammenhänge. Das schliefßt nıcht AaUS, da{fß 1n lang-
fristiger Entwicklung die Systeme konvergıeren. Verhältnisse mı1t Staatskirchen
sehen 7ABT eıl eıne Lockerung der Verbindung VO Staat un:! Kırche bıs
hın Z rechtlichen Entstaatlıchung W1e€e 1n Schweden, strikte Irennungen nehmen
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den Weg wohlwollender Zusammenarbeit. Insgesamt scheint facettenreicher,
weıterhın vieltältig unterschiedener Kooperatıon die Zukunft gehören. Dıie
Europäische Union LUL gul daran, ıhre kulturelle Verwurzelung behutsam,
spektvoll un: 1m Anknüpfen die regionale Vieltalt suchen, nıcht 1n völliger
Neugründung, nıcht 1mM Abschneiden gewachsener Strukturen, nıcht 1mM Oktro1.

Kirchenrelevante Bestimmungen 1mM Recht der Europäischen Unıion

Bıs Zzu Vertrag VO Amsterdam enthielt das Vertragswerk der Europäischen
Unıion 1Ur mıiıttelbare un partielle Bestimmungen ber Religion un: Religions-
gemeinschaften. Art Abs des Vertrags ZUr Gründung der Europäischen
Unıion gebietet dıe Achtung der Grundrechte, W1e€e S1Ce 1n der Europäischen Men-
schenrechtskonvention gewährleistet sind, darunter die Religionsfreiheit. Ebenso
gyelten dıe vyemeınsamen Verfassungsüberlieterungen der Mitgliedstaaten als Be-
standteıl des Gemeinschaftsrechts. Selbst die Diskussion darüber, welche Rege-
lungen ber Religion un Religionsgemeinschaften 1n den Kreıs dieser geme1n-

Verfassungsüberlieterungen gehören, 1St jedoch och wen12 entfaltet. Das
Vertragswerk der Europäischen Unıion schützt die nationale Identität der Mıt-
gyliedstaaten, dıe Demokratie un! die Rechtsstaatlichkeıit, die etzlich jeweıils auch
die Kırchen betreffen. Grundrechtsähnliche Bestimmungen Ww1e die ber die TYTel-
zügıgkeıt verpflichten auch die Kırchen. Dem Vertrag 7A08 Beıtrıtt Griechenlands
ZUr Europäischen Gemeinschaft 1st eıne vyemeınsame Erklärung der vertragschlie-
Renden Parteıen beigefügt, ach der die Europäische Gemeinschaft anerkennt,
da{fß die besondere Stellung des Berges Athos ausschliefßlich auft relig1ösen un!
geistlichen Gründen beruhe un: da{ß diese Sonderregelung be1 der Anwendung
un: spateren Ausarbeitung des Gemeinschattsrechts berücksichtigt werde. Im-
merhiın 1St MIt dieser Erklärung die Besonderheıit estimmter relig1öser Verhält-
nısse anerkannt un: die Gewährleistung dieser Verhältnisse ausgesprochen.

Das VO den Urganen der Europäischen Gemeinschaften Recht, das
Sekundärrecht der Europäischen Union, enthält 1n manchen Zusammenhängen
Bestimmungen Religion, Kırche un:! Religionsgemeinschaften. So dart ach
europäischem Richtlinienrecht ZU Fernsehen die Übertragung VO Gottesdien-
Sten nıcht durch Werbesendungen unterbrochen werden, un:! Werbesendungen
mussen auf relig1öse Gefühle der Bevölkerung Rücksicht nehmen. Die Daten-
schutzrichtlinie ASt d1e Erhebung relıg1öser Daten 1mM öffentlichen Interesse

Das Europäische Parlament hat sıch 1m Rahmen selıner Offentlichkeitsfunktion
mıt der Rolle VO kleinen Religionsgemeinschaften beschäftigt un eınen inten-
s1ıven Bericht vorgelegt. Der Europäische Gerichtshoft hat ın eiıner beachtlichen
Zahl V Entscheidungen relıg1öse Zusammenhänge berührt. So hatte 1n der
Sache Vall Rosmaalen ber die Altersversorgung e1nes Prämonstratenserpriesters
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entscheıden, 1n der Sache Dominikanerinnenkloster Altenhohenau ber
Milchquoten ın eiınem klösterlichen Betrieb. In der Sache Steymanns hat das Ge-
richt die Ausweısung elnes Baghwan-Mitglieds AaUS den Niıederlanden für NZU-

lässıg erklärt. In mehreren Entscheidungen hat der Europäische Gerichtshof den
Schutz VO Sonn- un: Feıiertagen der Kompetenz der Mitgliedstaaten ZzUugewIle-
SCIl, jedenfalls für den derzeit erreichten Stand der Integration >.

Gerade in den Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs hat sıch gezeıgt,
da{fß dieses Recht den Bedürfnissen un: Strukturen relıg1öser Exıstenz nıcht 1mM-
LEGT: 1n der gebotenen We1ise Rechnung tragen konnte. uch WCNN 1m Eıinzeltall
die Entscheidungsergebnisse regelmäfßıg Zustimmung verdienen oder doch jeden-
talls nachvollziehbar sınd, bleiben Defizite 1m Grundsätzlichen. Die Gemeılin-
schaftsrechtsordnung 1St hıistorisch W1e€e sachlich verständlıch funktional auf
Markt und Marktteilnahme hın strukturiert, S1e kennt Arbeitgeber un:! Arbeit-
nehmer, Handel un:! Dienstleistung. Kırche erkennt diese Rechtsordnung als
Marktteilnehmer Marktteilnehmern oder als Arbeıtgeber. Dıie Nonne CI-

scheint als Arbeitnehmerin iıhres Ordens:; e1in Praämonstratenserpriester un:
Mıssıonar, der VO seıner Gemeinde unterhalten wiırd, findet dagegen seıne
europarechtliche Einordnung als selbständiger Unternehmer. Die Kategorıie der
Dienstgemeinschaft 1mM yemeınsamen Bekenntnis mı1ıt ıhren wichtigen arbeıits-
rechtlichen Folgen hat jer och keinen Platz Wo IHNan die Gewährleistung
VO Religionsfreiheit erwarten dürfte, 1St lediglich VO relig1ösen Interessen die
ede ange eıt herrschte, wenngleich keineswegs Kırchenteindlichkeit, doch
eline Haltung, die INa  ; als wohlwollende lgnoranz gegenüber Kırche un elı-
2102 beschreiben könnte. Langst hat sıch dabe1 ın europäıischer Rechtsetzung,
Rechtsprechung un: Rechtswirklichkeit ein faktisches Recht ber Kıirchen un:!
Religion etablıert, eın freilich offentlich aum wahrgenommenes, eın fast unbe-
wulßtes, heimlıches, eın klandestines Religionsrecht.

Der inzwiıischen wichtigen Rechtsordnung der Europäischen Unıion ftehlen
dabej bisher weıtgehend die Begrifftfe un: Juristischen Grundstrukturen, relı-
Z1ÖSES Selbstverständnis auch 1ın seiıner Vielfalt und oft Gegensätzlichkeit ANSC-
ILCSSCI1 aufzunehmen. Es gefahrdet aber langfristig die Freiheıit 1ın diesem Lebens-
bereich un:! umgekehrt letztlich die Tragfähigkeit europäischer Integration, WenNnn

inadäquate Rechtsfiguren den Betroffenen übergestülpt werden. Das Recht mMUu
das legıtiıme Selbstverständnis der Regelungsbetroffenen ANSCIMNECSSCH aufnehmen,
S1€e mussen sıch mi1t ıhren Bedürfnissen un:! Lebensentwürten 1n ıhm wıedertin-
den können, 1St tremdes, oktroyiertes Recht

Die Europäische Unıi1on braucht die Kırchen, WE die Integration wachsen
un sıch vertiefen soll Di1e wiırtschaftliche Eınıgung hat mıiıt Bınnenmarkt un:
Währungsunion eınen Stand erreıicht, der ausgebaut un:! verfestigt werden kann;
wesentliche NECUEC Impulse sınd VO ıhr nıcht mehr EFrwAarten Soll sS1€e un: die
och defiziıtiäre politische Eınıgung auf Dauer Bestand haben, MUu: die Integra-
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t10on 1n tiefere Schichten vordringen, mMUu: sozı1ale, kulturelle un eben auch relı-
21ÖSE Gegebenheıiten ANSCIHHNECSSCH erfassen“.

Das dadurch begründete Verhältnis darf keine politische Inanspruchnahme des
eiınen durch den anderen werden. ber dıe Kırchen dürten sıch nıcht 1n privatıs1e-
rende Vereinzelung drängen lassen, als Marktteilnehmer margınalısıeren und ıhrer
öffentlichen Funktion entkleiden lassen. S1e sınd Begleiter un! kritische Begleiter
der europäıschen Integration. Sıe sınd 1eSs 1n GPrStFtGT Linıe nıcht der
bestreitbaren christlichen Wurzeln Kuropas, sondern iıhrer aktuellen Bedeu-
Lung wiıllen un 1n eben dem Ma{fS, 1in dem S1Ee dieser Raolle AaUS eigener Kraft Leben
geben können. S1e tun 1€eSs 1m Konzert auch mıiıt anderen Religionen un: Relig1-
onsgemeinschaften. In der Europäischen Unıion leben guL 12 Miıllionen Moslemss,
starke jüdısche Gemeinschaften un 1ne große Vieltfalt weıterer Religionen, de-
LG historischer un aktueller Beıtrag europäischer Kultur offenkundıg 1St

Die Kirchenerklärung VO Amsterdam

Die Miıtgliedstaaten haben der Schlußakte ZUuU Vertrag VO Amsterdam, der
Oktober 1997 unterzeichnet worden 1st, eıne gemeınsame Erklärung Kır-

chen und Religionsgemeinschaften beigefügt. S1e lautet: „Die Unıion achtet den
Status, den Kırchen, relig1Ööse Gemeıinschaften un: Vereinigungen 1ın den Mıt-
olıedstaaten ach deren Rechtsvorschriften genteßen, und beeinträchtigt ıh
nıcht. In gleicher We1se achtet die Unıion den Status VO weltanschaulichen (3e-
meıinschaften.“ Mıt dieser Erklärung 1St der Begriff Kırche erstmals 1ın das Ver-
tragswerk der Europäischen Unıion eingeführt. Kırchen, Religions- un: Weltan-
schauungsgemeıinschaften werden als Instıtutionen ZT: Kenntnıiıs 3C Dıie
Erklärung verspricht die Achtung der gewachsenen Strukturen 1m Verhältnis 7W1-
schen Staat und Kırche 1n den Mitgliedstaaten. FEın Stück weıt 1St damıt die nıcht
unproblematische Sıtuation ENTISPANNLT, da{f die Vertrage ausdrücklich un: pOSsI1t1V
dıe polıtischen Parteıen würdigen, die Soz1alpartner also Arbeitgeberverbände
un! Gewerkschaften un: andere gesellschaftliche Verbände, die Kırchen da-

nıcht.
Dıie Kirchenerklärung VO Amsterdam 1St Ausdruck eıner bereıts vorhandenen

Neutralıtät der Europäischen Unıion in relig1ösen un: weltanschaulichen Fragen.
Diese Neutralität besteht ach dem Wortlaut der Erklärung gegenüber den Miıt-
oliedstaaten, indirekt auch gegenüber den Kırchen, Religions- un Weltanschau-
ungsgemeinschaften.

Der Wortlaut der Erklärung Mag manchem zunächst allzu konservierend klın-
sCcHh Der ursprüngliche Vorschlag der Kırchen, WE VO Bundesrat aufgenom-
IN  e un: VO der Bundesregierung 1mM Verbund mMI1t eıner Reihe anderer Miıtglied-
Aa tlen 1n dıe Verhandlungen eingebracht worden Wal, hatte demgegenüber den
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posıtıven Beıtrag des Staatskirchenrechts stärker betont. Bel näherem Hıinsehen
1St die Erklärung jedoch weder rückwärtsgewandt och konservierend. Di1e Kır-
chen sınd 11UIL1 als Faktor 1m Gemeinschaftsrecht anerkannt. Die Erklärung 1St
nıcht zuletzt eın Merkposten für ıhre Exı1ıstenz un:! für ıhre Raolle 1m offentlichen
Leben auch der Europäischen Union. Das wırd CS den Kırchen erleichtern, ıhre
Anlıiıegen Gehör bringen un: iıhrer Aufgabe nachzukommen, den Proze{fi
der europäischen Integration begleıiten. Ebenso wırd CS die Erklärung den -

der Europäischen Gemeinschaften erleichtern, den Kırchen ANSCINCSSCHNCI
Raum geben.

In der Tat schützt die Erklärung das Jeweılıge mitgliedstaatliche Verhältnis VOIl

Staat und Kırchen gegenüber dem Zugriff durch das Gemeinschaftsrecht. Das
tragt zunächst dem bereıits bisher geltenden Grundsatz Rechnung, da{fß die Uuro-
paıschen Gemeininschatten auftf dem Gebiet der Religion keine Kompetenzen besit-
A Religiöse Fragen entziehen sıch iıhrer Zuständigkeıit. Auft vielen Gebieten
l121ÖS begründeter Aktivitäten kommen den Europäischen Gemeinschaften aller-
dings sehr ohl Kompetenzen Das 1St jedenfalls ann der Fall, WEn die
Kırchen als Arbeıtgeber handeln, W AS Ss1e 1n welıtem Umfang Lun, ındem sS1e Kran-
kenhäuser, Kındergärten der Banken betreiben, un! WE Ordensgemeinschaf-
ten ıhren Unterhalt A4aUS Landwirtschaft oder Gärtnereibetrieben beziehen. Soweılt
für diese Bereiche besondere staatskırchenrechtliche Bestimmungen 1n den Miıt-
gliedstaaten bestehen, MUu: die Europäische Unıion ach der Kıirchenerklärung
VO Amsterdam diese Bestimmungen achten un: darf dıe daraus resultierende
Stellung der Religionsgemeinschaften nıcht beeinträchtigen.

Dıi1e Kırchenerklärung VO Amsterdam enthält deshalb keineswegs eiıne NCcCSAa-
t1ve Kompetenzbestimmung, die ZWAB tühren könnte, VO ıhr nıcht abgedeckte
Bereiche indirekt 1n die Kompetenz der Gemeinschaften hineinzuziehen. Viel-
mehr enthält die Erklärung bereits ach ıhrem ausdrücklichen Wortlaut lediglich
eıne Bestimmung darüber, W1e€e bestehende Kompetenzen iınnerhal der Unıion
ausgeübt werden mussen. Besonders auch die unbedachten, die indırekten, ber-
schiefßenden Auswirkungen VO Kompetenzausübungen aut die mıiıtgliedstaatlı-
chen Verhältnisse VO Staat un: Kıirche werden nunmehr wenıger gefährlich se1n.
Solche überschießenden Effekte hatten früher durchaus gedroht. SO hätte ach
eiınem $rühen Entwurt der Datenschutzrichtlinie staatliıchen Datenschutzbehör-
den oblegen, kırchliche Aktenbestände auf die Eınhaltung des Datenschutzes
überprüfen mıt der möglichen Folge einer Durchbrechung des Seelsorgegeheim-
nısses. Die Erhebung der Kirchensteuer durch den Arbeitgeber 1n Deutschland
ware durch denselben Entwurt gyefährdet SCWESCH, sSOWweılt die Religionszugehö-
rigkeit nıcht testgestellt werden konnte. Dıie endgültige Fassung der Rıichtlinie
hat den kırchlichen Bedürfnissen 1er ANSCIMMECSSCH Rechnung Mıt der
Kırchenerklärung VO Amsterdam geht 6S nıcht darum, einzelne Verhältnisse
perpetuleren. Wenn Anderungen 1aber vewollt sınd, sollten sS1e nıcht auf Umwe-
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SCH, sondern offen un:! bewufßt vVOTrSCHOMM: werden, 1mM Gespräch und 1m mMOg-lichsten Eınvernehmen mıt den Betroffenen.
Es wırd ın vollem Umfang W1e€e bisher weıterhın möglıch se1n, auf mıiıtgliedstaat-licher Ebene die Verhältnisse zwiıischen Staat und Kırche entwickeln. Es 1St der

Jeweılıge Status, der geachtet un! nıcht beeinträchtigt wiırd:; CS bleibt Sache der
Miıtgliedstaaten un: der 1ın ıhnen aktiven Kırchen, Religions- un:! Weltanschau-
ungsgemeınschaften, die zwıschen ıhnen bestehenden Bezıehungen gestalten.

Umgekehrt bleibt die FEuropäische Unıion ın ihrer Rechtsanwendung alle be-
relits bestehenden relig10nsrelevanten Bestimmungen des europäıischen Gemeıin-
schaftsrechts gebunden. Solche Bındung folgt nıcht zuletzt AaUS dem Grundsatz
der Einheit des Gemeinschaftsrechts. Diıes betrifft ELlwWa die Gewährleistung der
Religionsfreiheit ber Art Abs un: auch den HE 1n den Vertrag aufge-

Antidiskriminierungsartikel, wonach Diskriminierungen aus (SrüÜn-
den der Religion oder aus anderen Gründen unzulässig sınd Die Kırchen-
erklärung VO Amsterdam o1bt diesen Normen ihrerseits Rıichtung un:! Ziel

Die WaAas wortreıiche Bezugnahme der Kırchenerklärung auf Kırchen, relig1öse
Gemeinschaften un: Vereinigungen erklärt sıch VOT allem AaUsSs Sprach- un:!
Übersetzungsschwierigkeiten. Eınerseıts würden nıchtchristliche Religionsge-
meınschaften, die den christlichen Begrifft Kırche nıcht kennen, ausgeschlossen
werden, WECeNnNn L1UTr VO Kırchen gesprochen würde. Andererseits kennt der 1m
deutschen Verfassungsrecht geläufige Begriff der Religionsgemeinschaft oder Re-
ligionsgesellschaft keine unmıfsverständliche Übersetzung 1ın einıgen anderen
Amtssprachen der Europäischen Union. Überhaupt kommt die orofße Vieltalt
un: kulturelle Gebundenheit der Verhältnisse VO Staat un: Kırche ın Europaschlaglichtartig darın Zu Ausdruck, da{fß schon die yemeınsame Begrifflichkeitfehlt un viele ın einem Land wichtige Zusammenhänge des Staatskirchenrechts
bereıits 1n der Sprache eines anderen Mıtgliedstaats keine Entsprechung tinden.

Der zweıte Satz der Kırchenerklärung bezieht sıch auf weltanschauliche Ge-
meıinschaften. Dıies entspricht der verfassungsrechtlichen Lage 1n Belgien, die für
solche Vereinigungen 1n bestimmten Zusammenhängen eıne Gleichstellung mı1t
Religionsgemeinschaften kennt, aber Cs entspricht auch dem Verfassungsrecht In
Deutschland, das den Weltanschauungsgemeinschaften die gleiche Rechtsstellungzuerkennt W1e€e den Religionsgemeinschaften.

Dıie Kırchenerklärung VO Amsterdam besitzt zunächst die politische Sıgnal-tunktion, da{fß die Stellung VO Kırchen, Religions- un: Weltanschauungsgemein-schaften für die Europäische Unıion posıtıve Bedeutung besitzt. uch WEn CS 1n
diesem Zusammenhang 1n erstier Lıinıe rechtliche Klarstellungen geht, dart die
politische un programmatısche Funktion der Erklärung nıcht geringgeschätztwerden. Nıcht zuletzt auch diese politisch-programmatische Funktion der Kır-
chenerklärung tragt die posıtıv-aktive Dımensıion der Formulierung als eiıne
Grundlage des Gestaltungsbeitrags der Kirchen tür Europa:

153



Gerhard Robbers

Die Rechtsnatur der Erklärung 1St och nıcht abschliefßend geklärt. Erklärun-
gCHh Vertragen sınd C1M vangıges Miıttel des völkerrechtlichen Verkehrs. S1e WCI-

den den Vertragen beigefügt, bılden aber nıcht Bestandteil des betreffenden Ver-
selbst. Man unterscheıidet vyemeınsame Erklärungen un einseltige Erklärun-

Cn Die gemeınsamen Erklärungen sind VO allen vertragschliefßsenden Parteıen
auch iınhaltlich akzeptiert. Eınseıtige Erklärungen werden dagegen ınhaltlıch
nıcht VO allen Vertragspartnern etragen, sondern LLUT VO eıner, be] multilatera-
len Vertragen möglicherweıse auch VO mehreren Parteıen; iımmerhın haben alle
Parteıen der Beitügung der Erklärung dem Vertrag zugestimmt, W AS auch ıhre
rechtliche Erheblichkeit vermuttelt.

Der Europäische Gerichtshof hat ber die rage der Rechtsnatur entsprechen-
der Erklärungen 1mM Gemeinschaftsrecht bisher nıcht abschließend entschieden.
Das Gericht Erster nstanz 1n Luxemburg, für estimmte Rechtsmaterien 11
ber dem Europäischen Gerichtshof erstinstanzlich zuständıg, zaählt Erklärungen

den Vertragen Au rechtlichen Rahmen seıner Entscheidungen. Die General-
anwälte Europäischen Gerichtshof, dıe dessen Entscheidungen beratend VO[I-

bereıten, haben wıederhaolt mi1t den Inhalten VO Erklärungen argumentiert. Mıt-
gliedstaaten haben sıch 1n Vertahren VOTL dem Europäischen Gerichtshof auft S1e
beruten. Die herrschende Meınung 1mM rechtswissenschaftlichen Schritttum geht
davon AaUs, da{ß Erklärungen dieser Art Bestandteil des Vertragsumfelds 1mM Sınn
VO Art 31 der Wıener Vertragsrechtskonvention sind Damıt mussen s1e für die
Interpretation des Vertrags herangezogen werden. Vertragsparteıen, die sıch ent-

sprechend der Erklärung verhalten, verstoßen nıcht den Vertrag. Dıies hat
besonders für die Umsetzung VO Rıchtlinien der Europäischen Gemeininschatten
1n mitgliedstaatliches Recht erhebliche Bedeutung.

Es scheint zudem, da{ß das Instrument der gemeınsamen Erklärung zunehmen-
des Gewicht 1mM Gemeinschaftsrecht erlangt. Es hat sıch l erheblicher Corpus
VO Erklärungen den verschiedenen Gründungs-, Anderungs- un Beıtrıtts-
vertragen gebildet. Die Rechtserheblichkeit der Erklärungen wiırd tendenziell
un zunehmend dadurch gestärkt, da{fß eiIn erheblicher Einigungsaufwand für den
Inhalt solcher Erklärungen getrieben wırd Man ann nıcht annehmen, da{fß 1€eSs

würde, wenn S1Ce rechtlich ohne Relevanz bleiben sollten. Die Inhalte der
Erklärungen haben zunehmend integrationserhebliche Relevanz. Der Wortlaut
gerade der Kırchenerklärung VO Amsterdam zeıgt zudem eiıne deutliche Jurist1-
sche truktur. Im Gegensatz Erklärungen w1e€e eLtwa derjenigen ZAHT: Rolle des
Sports 1n der Europäischen Unıion 1St nıcht VO Wıillens- un: Absichtsbekundun-
SCH die Rede, vielmehr zeıgt dıe Kirchenerklärung klare normatıve Erheblichkeit,

WCCI11 strikt DESAgL wiırd, die Unıion achte den Status der betreffenden Nnstıitu-
tionen un beeinträchtige ıhn nıcht. Dıies entspricht normatıvem Sprachgebrauch,
nıcht blofßen politischen Wohlwollensbekundungen un:! Absiıchtserklärungen. So
erscheint die Kirchenerklärung VO Amsterdam als Bausteıin für eın Religions-
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recht autf europäischer Ebene, das, welche Rıchtung ımmer C6c5 nehmen wırd, wen1-
CI als bisher 1n der Gefahr steht, mıiıt letztlich UNANSCMESSCHNCNH Begriffen un:
Strukturen, unbewußt oder indırekt, AaUsSs unpassender, einselt1g ökonomischer
Perspektive relig1öse Verhältnisse regeln, sondern das ein bewußlt gestaltetes
un: einvernehmlich entwickeltes europäisches Religionsrecht se1n annn

eıtere kırchenrelevante Neuerungen un dıe europäıische Herausforderung
für die Kırchen

An einıgen weıteren tellen bringt das Vertragswerk VO Amsterdam kırchenrele-
Neuerungen, die den Zusammenhang der Kırchenerklärung pragen. Die

Bındung der FEuropäischen Unıion die Grundrechte der Europäischen Men-
schenrechtskonvention 1STt Jjetzt ausdrücklich der Rechtsprechungskompetenz des
Europäischen Gerichtshofs unterstellt worden. Dasselbe oilt für die Bındung
die gemeınsamen Verfassungsüberlieferungen der Mıtgliedstaaten, die ebentalls
Bestandte:il des Gemeıinnschaftsrechts sınd Dıies betrifft 1n der kırchenrelevanten
Praxıs VA@E allem dıe Religionsfreiheit, ann sıch aber ın Zukunft auchals Brücke
1ın sonstige staatskirchenrechtliche Grundstrukturen der Mıtgliedstaaten erwel-
SC  = In dem Vertrag ZUT Gründung der Europäischen Gemeıinschaft, dem Jur1-
stisch markantesten un: umtassendsten el des Prımärrechts 1ın der Europäischen
Unıion, 1St nunmehr mıt Art 62a der Antıdiskriminierungsartikel eingefügt. Da-
ach annn die Europäische Gemeinschaft 1m Rahmen ıhrer Kompetenzen Dıiıskri-
mıinıerungen AaUS Gründen des Geschlechts, cfer Rasse, der ethnıschen Herkuntftt,
der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters der der
xuellen Ausrichtung bekämpfen. Art 128 Abs KG  e verpflichtet nunmehr VCI-
stärkt ZAHT: Wahrung un:! Förderung der Vielfalt der Kulturen der Miıtgliedstaaten,ohne dafß treilich der Kulturbegriff ın diesem Zusammenhang wesentlich ber die
Ebene der Architektur un:! des Denkmalschutzes hıinausgehoben ware.

Unmiuttelbar relig1öse Relevanz besitzt das Protokall ber den Tierschutz un:!
das Wohlergehen der Tiere, das Bestandteil des EG-Vertrags ISt SOoweılt danach
die FEuropäische Gemeinschaft Regelungen 1m Bereich des Tierschutzes trıfft,
wırd S1Ee die Rechts- un: Verwaltungsvorschriften un die Gepflogenheiten der
Mıtgliedstaaten insbesondere 1n bezug auf relig1öse Rıten, kulturelle TIradıtionen
un das regıonale Erbe berücksichtigen. Solche Verpflichtung betrıifft nıcht
letzt das Schächten, also VOT allem israelıitische un:! moslemische Glaubensge-
meıinschaften. Endlich erinnert Griechenland 1n elıner einselitigen Erklärungdie gyemeınsame Erklärung ber den Berg Athos, die dem Beıtrıttsvertrag Grie-
chenlands den Europäischen Gemeinschaften beigefügt ISst

In solchen Bestimmungen un! Formulierungen wırd deutlich, da{fß sıch die H1
ropäıische Unıion der Bedeutung VO Religion un:! Kırchen auch für iıhre eıgene
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Entwicklung bewulft geworden 1St. Die Kirchen haben der Europäischen Union
ıhrerseıts 1n einem schon länger anhaltenden Prozefß wachsende Aufmerksamkeit
gewıdmet. Dabej ELGn Z7wel Grundzusammenhänge ZULage, dıe erhebliche Reich-
weıte besıitzen. Zum eınen zeıgt sıch, da{fß neben der iındividuellen Religionsfrei-
heıt, die 1n vieltältigen internationalen un: nationalen Bestimmungen gesichert 1St,
die institutionelle Dımension relig1ösen Lebens aANZSCMECSSCHNCS Gewicht 1n der
Rechtsordnung besitzen MUu Zum anderen wırd deutlich, da{ß beide nıcht led1ig-
iıch der iındividuellen Selbstentfaltung un: institutionellen Eiıgensicherung dienen
dürfen, sondern dafß S1e weıtergehende Aufgaben ertüllen haben Dıie Kiırchen
zumal mussen ıhren Beıtrag ZABhE Entwicklung der Europäischen Unıion leisten;
gzewn nıcht, indem s1e sıch politisch einselt1g vereinnahmen lassen, sondern 1N-
dem S1e als Gesprächspartner kompetent mitsprechen. Die Kirchenerklärung VO

Amsterdam 1St nıcht Selbstzweck, sondern Hilfsmittel solcher Kooperatıon.
Viele Politikfelder tun sıch für dıe Kırchen 1n der Europäischen Unıi1on auf, 168

nıcht erst se1lt dem Vertrag VO Amsterdam. Wıe ımmer A  aD ZAUE europäıischen IA
tegration stehen May, skeptisch oder freundlıch, eher dem natıonalen oder dem
supranationalen Horıizont zugewendet, die Relevanz der Europäischen Unıi0on als
Rechtsgemeinschaft annn mi1t Fug nıemand leugnen. Wenn Kırche 1n der soz1alen
Wirklichkeit wirksam se1n will, mu{fß sS1C sıch der europäischen Ebene wıdmen.
Eın soz1ales Wort der Kirchen Arbeitsmarkt, Sozialordnung un Tarıtsystem
braucht seıne Entsprechung 1n europäischer Weıte, enn 1er werden letztlich die
Entscheidungen tallen. Kırche un! Wıirtschaft dürten nıcht Z7wel gegeneinander
ahnungslose Lebenssphären se1n. Die Migrationspolitik, das Ausländer- un
Asylrecht sınd se1it längerem gemeinschaftsrechtlich mıtgeprägt, die Kirchen WCI-

den auch 1er europäisch denken mussen, WEenn S1E ın ıhren Stellungnahmen, 1n
ıhrem Rat un! 1in ıhrem Handeln nıcht der Sache vorbeigehen wollen. Die
Bildungspolitik hat sıch 1n wachsendem Ma{ europäischem FEinfluf( geöffnet;
annn 1j1er Kuropa ohne Kirche gedacht werden?

Noch wiıird dem Europäischen Parlament VO den Medien längst nıcht die ıhm
gebührende Aufmerksamkeit gezollt. Es hat das Stadıum der demokratischen
Randexıstenz schon weılt hınter sıch gelassen un! sıch eınem machtvollen (Ir-
galı europäischer Politik entwickelt. Viele wichtige Entscheidungen können LLUTr

mi1t se1iner Zustimmung getroifen werden. Vor allem aber hat CS sıch ın eigener In-
ıt1atıve als eın Offentlichkeitsforum etablıert, das weıitgehend unabhängıg VO

Kompetenzfragen gul w1e€e alle Zusammenhänge des öffentlichen Interesses dis-
kutiert, erfragt un untersucht. Was das Europäische Parlament ber Gestalt un:
Funktion VO Ehe un: Famılie erwagt, hat Rückwirkungen autf die insoweılt och
zuständıgen mitgliedstaatlichen Parlamente. Es hat auch eıne theologische Die
mens10n, WECINN, W1e€e unlängst geschehen, die Europäische Kommuissıon die Adıt-
tassung außert, das Zautrittsverbot für Frauen 1n eiınem spanıschen Kartäuser-
kloster m1t berühmten Kunstschätzen verstofße den Grundsatz der Gleich-
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behandlung VO Mann un Frau, weıl wertvolle Kulturgüter, darunter wichtige
Gemälde Goyas, 1ın der Kartause „Aula De1i“ für Frauen nıcht zugänglıch seı1en,
während Männer das Kloster besichtigen dürften; lediglich die Kompetenz der
Europäischen Kommuissıon wurde verneınt, 1m relig1ösen Bereich tatıg WCTI-

den? Wenıig anders dürfte ann für den Berg Athos argumentiert werden, den
Frauen nıcht betreten dürten. Wenn solche Fragen den iınzwischen selbstver-
ständlichen Gegenständen europäıisch-parlamentarischer Eroörterung un: Beurte1-
lung gehören, mussen alle für ıhre Beantwortung relevanten Aspekte ZU Iragen
gebracht werden können, auch Religionsfreiheıit, auch Tradıtionen, auch Lebens-
entwürfe, die dem Zeıtgeist nıcht entsprechen.

Die Kırchen werden ihren Beıtrag der rage eisten haben, Ww1e€e weI1lt Kıil=
LODa sıch erstreckt Ihr Verhältnis Z Islam besitzt Implikationen auf die Be1-
trıttsmöglıchkeit ıslamısch gepragter Staaten, VO denen die Tuürke1 L1UTr eiıner VO

mehreren möglıchen Kandıdaten 1St Noch niher liegt das Problem eıner bisweilen
geforderten Grenzziehung ZUTr Orthodoxıie: manche Stimmen wollen Europa 1n
kultureller Orıentierung un: politischer Konsequenz engführend mıi1t den late1-
nısch gepragten Kırchen ıdentifizieren. Rufßsland ware an auf Dauer C»
schlossen, Rumänıen, Bulgarıen, die Ukraine un: viele andere vyeographisch och
nihere Staaten könnten nıcht aufgenommen werden. Dies zeigt, da{ß auch die Kır-
chen selbst sıch ber ıhr eigenes europäisches Selbstverständnis auseinandersetzen
mussen. Dıie polıtische Eınigung Europas tragt auch eıne ekklesiologische OmpoO-

Für die katholische Weltkirche werden die Argumente 1n der rage, wıieviel
Europa sS$1e selbst braucht un wıevıel Europa S1€e selbst tıragen kann, anders lauten
als für viele evangelische Kırchen, die VO Beginn iıhrer Exıstenz oft regional
un! natıonal verwurzelt sind, WwW1€e die evangelischen Landeskirchen 1n Deutsch-
land, die lutherischen Kıiırchen Skandınaviens der die anglıkanısche Kırche Eng-
lands un:! wiıieder anders als für die orthodoxen Kırchen, zumal für die orthodoxe
Kırche Griechenlands. 1nNne Herausforderung für die Kırchen 1St Europa allemal.
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